
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/10/11 11Os53/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1972

Norm

FinStrG §34

Rechtssatz

Das Mitverschulden des mit der Wahrnehmung der steuerlichen Angelegenheiten betrauten Wirtschaftstreuhänders

vermag vom Vorwurf eigener Fahrlässigkeit nicht zu exkulpieren.
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